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Geschäftsordnung
der Planungs- und Koordinierungsgruppen 
der Jugendberufsagentur in
Bremen und Bremerhaven

 

Der Lenkungsausschuss für die Jugendberufsagentur in der Freien Hansestadt Bremen beschließt gemäß § 5 b Abs. 2 der Verwaltungsvereinbarung über die Zusammenarbeit im Rahmen einer Jugendberufsagentur in seiner Sitzung am 06. Februar17. März 2015 nachfolgende Geschäftsordnung.

§ 1
Zuständigkeit und Aufgaben
(1) Zur operativen Steuerung und zur Abstimmung der laufenden Geschäfte werden für die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven jeweils eine JBA – Planungs- und Koordinierungsgruppe eingerichtet.
Übergreifende Belange des Landes werden im Auftrag des Lenkungsausschusses oder auf Antrag einer der beiden Gruppen gemeinsam beraten. 
(2) Zu den zentralen Aufgaben der JBA – Planungs- und Koordinierungsgruppen gehören gemäß § 5 b und § 8 der Verwaltungsvereinbarung insbesondere: 
· Erstellung von Entscheidungsvorlagen für den Lenkungsausschuss. Diese betreffen   folgende Bereiche: 
· Eine aufeinander abgestimmte gemeinsame Bewertung, Planung und Auswahl von Maßnahmen zur Berufsorientierung und  zur Berufsvorbereitung,	Comment by Zaremba, Gabriele (Wirtschaft, Arbeit und Haefen): Optische Änderung wegen besserer Lesbarkeit
· Ausbildungsinitiativen und Maßnahmen zur Absicherung des Ausbildungserfolges sowie
·  zentrale U25 –Maßnahmen 
für die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven,
· Treffen von unterjährig eigenen Entscheidungen auf Grundlage der grundsätzlichen Vorgaben des Lenkungsausschusses und unter Beachtung der jeweiligen Budgetverantwortung,
· Erarbeitung von Entscheidungsvorlagen für gemeinsame Konzepte 
· zur Unterstützung der Berufsorientierung in den Schulen,
· zur Planung, Antragsstellung und Begleitung von Maßnahmen der vertieften Berufsorientierung nach § 48 SGB III, 
· zur Organisation der aufsuchenden Beratung sowie 
· zur Intensivierung der Zusammenarbeit bei Ausbildungsvermittlung und Ausbildungssicherung,	Comment by Zaremba, Gabriele (Wirtschaft, Arbeit und Haefen): Optische Änderung wegen Lesbarkeit 
· Koordinierung der Abläufe in den regionalen Standorten und Erarbeitung von Verfahren, insbesondere eines Schnittstellenkonzepts,  für deren Entscheidungs- und Geschäftsprozesse.
(3) Die beiden Planungs- und Koordinierungsgruppen sind darüber hinaus für die Umsetzung folgender  unter § 4 der Verwaltungsvereinbarung festgelegten gemein-schaftlichen Aufgaben in folgenden Belangen zuständig: 
· Entwicklung eines gemeinsamen Zielbildes der Jugendberufsagentur, Präsentation der Jugendberufsagentur in der Öffentlichkeit gegenüber jungen Menschen, Eltern und Betrieben mit dem Ziel eines gemeinsamen Erscheinungsbildes (Wortbildmarke),
· Initiierung von untereinander abgestimmten Fortbildungen und Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den regionalen Standorten und der mit den Aufgaben befassten Fachkräfte zu Themen der Zusammenarbeit oder zu neuen Aufgaben, die Auswirkungen auf die Vertragspartner haben,
· Entwicklung eines Entscheidungsvorschlags für gemeinsame Zielzahlen und Berichtsformate des gemeinsamen Controllings der Jugendberufsagentur
· Erstellung eines Entscheidungsvorschlags für ein Evaluationsdesign der Jugendberufsagentur.

§ 2
Mitglieder, Sachverständige
(1) Die Vertragspartner der Jugendberufsagentur der Freien Hansestadt Bremen 
· Bundesagentur für Arbeit, vertreten durch die Agentur für Bremen-Bremerhaven
· Freie Hansestadt Bremen und Stadtgemeinde Bremen, vertreten jeweils durch die Senatorin für Bildung und Wissenschaft, die Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen sowie den Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen
· Jobcenter Bremen
· Jobcenter Bremerhaven
· Magistrat der Stadt Bremerhaven, vertreten jeweils durch die Dezernate III und IV
benennen jeweils eine verbindliche Vertretung für die Mitarbeit in den Planungs- und Koordinierungsgruppen. Sie tragen bei der Benennung dafür Sorge, dass die Zusammensetzung den Grundsätzen der Gleichstellung von Männern und Frauen gerecht wird.
(2) Die Mitglieder haben die gleiche Anzahl Stellvertretungen. Die Stellvertretungen werden über die Sitzungen in gleicher Weise wie Mitglieder informiert. Sie können an den Sitzungen mit beratender Stimme teilnehmen. Ein stellvertretendes  Mitglied hat Stimmrecht, wenn es ein Mitglied vertritt.
(3) Eine Liste der Personen, die in den Planungs- und Koordinierungsgruppen vertreten sind, wird der Geschäftsordnung als Anhang beigefügt.
(4) Jedes Mitglied der Planungs- und Koordinierungsgruppen kann entscheiden, bei Fachfragen zusätzliche Sachverständige aus den eigenen Häusern  zur Beratung heranzuziehen. Die Einladung von externen Stellen bedarf einer vorherigen Abstimmung in der jeweiligen Planungs- und Koordinierungsgruppe.
(5) An den Sitzungen der Planungs- und Koordinierungsgruppen können auch der gesamtpersonalrat und /oder die örtlichen Personalräte teilnehmen, wenn Fragen der Organisationsentwicklung berührt sind. Die Organisationen benennen für beide Standorte  fallweise jeweils ein Mitglied und eine Stellvertretung.
(6) Die sogenannten Repräsentanten der JBA-Standorte, insofern sie nicht bereits als  Mitglieder oder Stellvertretungen benannt worden sind, werden als ständige Gäste an den Sitzungen der Planungs- und Koordinierungsgruppen teilnehmen,
(7) Alle Vertragspartner sichern  gGemäß § 6 d der Verwaltungsvereinbarung zu, dass stellen alle Vertragspartner sicher, dass die benannten Mitglieder und/oder Stellvertretungen zeitweise auch in den Standorten der Jugendberufsagentur arbeiten.persönlich präsent sind. 	Comment by Zaremba, Gabriele (Wirtschaft, Arbeit und Haefen): Redaktionelle Änderung auf Wunsch der Personalräte.



§ 3
Vorsitz und JBA- Servicestellen
(1) Der Vorsitz des Planungs- und Koordinierungsgruppen wechselt jährlich zwischen den Vertragspartnern. Ein Partner wird durch die Agentur für Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven und die Jobcenter Bremen und Bremerhaven gebildet, der andere Partner durch den Magistrat der Stadt Bremerhaven und die Freie Hansestadt Bremen. Der Vorsitz für die Stadtgemeinde Bremen beginnt im Jahr 2015 mit der Freien Hansestadt Bremen bzw. dem Magistrat Bremerhaven für die Stadtgemeinde Bremerhaven.
(2) Die Stellvertretungen werden ebenfalls von dem jeweils führenden Partner gestellt. 
(3) Die  „JBA – Servicestellen“ sorgen  für die äußeren Geschäftsabläufe. Dies bedeutet:	Comment by Zaremba, Gabriele (Wirtschaft, Arbeit und Haefen): Näheres  wird ergänzt, sobald Konsens über  Aufgaben der  Servicestelle besteht.


§ 4
Arbeitsweise
(1) Die Sitzungen der Planungs- und Koordinierungsgruppen sind  nicht öffentlich. 
(2) Arbeitsergebnisse und Entscheidungen werden im Konsens getroffen. Dies gilt auch für den Fall, dass die Planungs- und Koordinierungsgruppen der beiden Stadtgemeinden gemeinsam tagen.  
(3) Sollte ein Konsens nicht herzustellen sein, wird der Lenkungsausschuss unverzüglich mit schriftlichen Angaben zu den Differenzen in den Planungs- und Koordinierungsgruppen befasst.
(4) Die Planungs- und Koordinierungsgruppen tagen grundsätzlich monatlich. Wenn kurzfristig keine Sitzung ansteht, kann über dringliche Einzelfragen im schriftlichen Umlaufverfahren entschieden werden.
(5) Die Planungs- und Koordinierungsgruppen verabreden mindestens eine jährliche gemeinsame Arbeitsplanung, die sich aus den Vorgaben des Lenkungssauschusses und den zeitlichen Erfordernissen gemäß den Aufgaben nach § 1 Absatz 2 und 3 ergeben.
(6) Die Einbindung der für Berufsbildung und Beratung zuständigen Kammern und  Unternehmensverbände im Land Bremen erfolgt auf Grundlage der gesonderten Kooperationsvereinbarung vom zz.yy.xx. Nach der Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung bedeutet dies für die Arbeitsweise der Planungs- und Koordinierungsgruppen im Einzelnen: :
(7) Die Einbindung des Gesamtpersonalrats und der örtlichen Personalräte erfolgt auf Grundlage der vereinbarten Tagesordnung. Arbeitsplanung und Tagesordnungen werden dem GPR Bremen und Bremerhaven zur Verfügung gestellt. Dieser bezieht bei Bedarf die örtlichen Personalräte ein. 
(8) In den Sitzungen der Planungs- und Koordinierungsgruppen können nur solche Angelegenheiten beraten und beschlossen werden, die bei der Einberufung der Sitzung in der Tagesordnung genannt worden sind oder die mit Zustimmung der Anwesenden  nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden.

§ 5
Ergebnissicherung und Controlling
(1) Über jede Sitzung ist eine Ergebnisniederschrift zu fertigen, die den wesentlichen Inhalt der Beratungen wiedergibt. Auf Antrag eines Mitgliedes sind bestimmte Meinungsäußerungen  aufzunehmen. Die Ergebnisniederschrift kann durch die Anfertigung gemeinsam zu erstellender Dokumente ersetzt werden. 
(2) Die Ergebnisniederschrift oder das Arbeitsdokument sind von dem/der jeweiligen Vorsitzenden und dem/der Protokollführer/in zu unterzeichnen. Sie sind den Mitgliedern und ihren Stellvertretungen zu übersenden. Wenn nicht spätestens auf der nächsten Sitzung Einspruch erhoben wird, gilt die Ergebnisniederschrift oder das Arbeitsdokument als genehmigt.
Nach Genehmigung der Unterlagen sind diese in Kopie an die Mitglieder des Lenkungsausschusses, an den  Gesamtpersonalrat Bremen und Bremerhaven und die zu beteiligenden zuständigen Stellen bei den Vertragspartnern zur Kenntnis zu geben.
(3) Die Vertragspartner tragen dafür Sorge, dass die gemeinsam getroffenen Verabredungen in ihren jeweiligen Häusern auch umgesetzt werden. 	Comment by Zaremba, Gabriele (Wirtschaft, Arbeit und Haefen): Eine weiterer Punkt 4 Controlling muss folgen. Dazu ist Verständigung über das Konzept notwendig. GO sollte dann ergänzt werden.

§ 6
Einrichtung von Arbeitsgruppen
(1) Die Planungs- und Koordinierungsgruppen können zu ihrer Unterstützung und zur Beratung besonderer Fragen jeweils Arbeitsgruppen bilden. Die Arbeitsgruppen sind nach Erledigung ihrer Aufgaben aufzulösen. Die Planungs- und Koordinierungsgruppen stellen fest,  ob die zugewiesenen Aufgaben erledigt sind.
(2) Die Mitglieder der Arbeitsgruppen werden von der jeweiligen Planungs- und Koordinierungsgruppe bestimmt. In diese Arbeitsgruppen können auch Personen berufen werden, die nicht den Vertragsparteien der Jugendberufsagentur angehören. 

§ 7
Änderungen, Geltungsdauer  und Bekanntmachung
(1) Eine Änderung der Geschäftsordnung kann nur auf Grundlage eines einvernehmlichen Beschlusses des Lenkungsausschusses erfolgen.
(2) Die Geschäftsordnung tritt nach Beschluss des Lenkungsausschusses in Kraft und endet analog zur Verwaltungsvereinbarung nach Ablauf von sechs Jahren. 
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